
Rundschreiben 02/2011 

 
Kurz vor Ligastart ist eine Problematik zu Tage getreten, die in den letzten Jahren geklärt war. 

Die langjährige Praxis, daß Jugendliche nicht in Ligamannschaften gemeldet werden können, 

wurde bei den Meldungen für die Spielzeit 2011/2012 leider nicht eingehalten. Der Wechsel im 

Amt des Ligenkoordinators hat auch dazu beigetragen, da dieses Detail bei der Amtsübergabe 

nicht besprochen wurde.  

Jetzt sind bereits in 5 Mannschaften Jugendliche als Stammspieler gemeldet. Damit musste 

sich der Sportausschuss mit dieser Problematik befassen.  

 

Wir haben folgende Festlegung getroffen: 

Eine Annullierung der Mannschaftsmeldungen ist angesichts der noch verbleibenden Tage bis 

zum Ligastart nicht möglich. Die gemeldeten Jugendlichen werden als Stammspieler in die 

jeweiligen Mannschaften eingestuft. Damit verlieren sie aber den Status als Jugendspieler, 

unbegrenzt in allen Mannschaften ihres Clubs eingesetzt werden zu können. Sie werden 

wie Stammspieler behandelt, können sich in höheren Mannschaften festspielen, dürfen 

nicht in unteren Mannschaften eingesetzt werden.  

Bis zum Ligastart haben betroffene Mannschaften noch die Möglichkeit, die Jugendlichen aus 

den Mannschaften herauszunehmen, müssen dafür aber einen anderen Spieler nachmelden. 

Jede Mannschaft, die gemeldet ist, muß mindestens mit 4 Spielerinnen/Spielern gemeldet sein! 

Diese Ummeldungen sind unverzüglich an die Ligenkoordinatorin zu melden. Mit dem ersten 

gespielten Frame sind derartige Ummeldungen nicht mehr möglich. 

 

Diese Festlegung ist eine Ausnahmeregelung und nur auf die Spielzeit 2011/2012 

beschränkt. Ab 2012/2013 gilt dann wieder die Regelung, dass Jugendliche nicht in 

Ligamannschaften gemeldet werden können.  

 

Für alle Jugendlichen, die nicht in Mannschaften gemeldet sind, gilt weiterhin die Regelung, 

dass sie in allen Mannschaften unbeschränkt einsetzbar sind. Dabei ist zu beachten, dass B-

Jugendliche nur mit schriftlicher Genehmigung des Landesjugendwartes eingesetzt werden 

können. Die Genehmigung ist vor dem ersten Start einzuholen und dem Staffelleiter 

vorzulegen. Liegt keine Genehmigung vor und die B-Jugendlichen werden trotzdem eingesetzt, 

werden diese Spiele aus der Wertung genommen. 

 

Unsere Ligen sind für Spieler ab Junioren gedacht. Für Jugendliche A und B gibt es eine 

Jugendliga, die an 8 Spieltagen verschiedene Wettbewerbe austrägt. Die DBU-Sportordnung 

lässt einen Einsatz von Jugendlichen A in den Ligenwettbewerben zu, bei B-Jugendlichen ist 

eine Sondergenehmigung erforderlich.  

Generell gilt es beim Einsatz von Jugendlichen in Erwachsenenmannschaften zu beachten, 

dass sie nicht überfordert werden.  
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